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Einleitung

Der inDeutschland unter dem Schlagwort Energiewende firmierende Prozess zur
grundlegenden Umstrukturierung der Energiemärkte ist von den politischen Zielen
der Reduktion der Treibhausgasemissionen und dem vollständigen Ausstieg aus der
Kernenergie bis zum Ablauf des Jahres 2022 geprägt. Tragende Säule ist neben der
Reduktion des Primärenergieverbrauchs die Steigerung des Anteils erneuerbarer
Energien am gesamten Energieverbrauch.1 Mit Blick auf die Dekarbonisierung des
Energiesektors lautet das quantitative Steuerungsziel für den Strombereich dahin,
dass der Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien am Bruttostrom-
verbrauch bis ins Jahr 2050 auf mindestens 80 Prozent gesteigert werden soll.

Das zentrale Instrument zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien an der
Gesamtstromerzeugung ist das im Jahr 2000 in Kraft getretene Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (EEG). Im Zentrum des Gesetzes steht die finanzielle Förderung der
Erzeugung von Ökostrom2, welche sich bis zu dessen Reform im Jahr 2014 im
Wesentlichen abseits marktlicher Mechanismen vollzog. Angesichts der mit dem so
vorangetriebenen Ausbau einhergehenden Belastung der zur Finanzierung heran-
gezogenen Verbraucher drängte mit immer größerer Vehemenz das Paradigma der
Marktintegration in den Fokus der Diskussionen zur weiteren Fortentwicklung des
EEG. Mit dem nunmehr maßgeblichen EEG 2017 wird die Förderung gemäß dem
gesetzlichen Regelfall wettbewerblich durch Ausschreibungen ermittelt.

Motor dieser Entwicklung war das EU-Beihilferecht. Den Ausgangspunkt bildete
die – vor allem angesichts der privaten Finanzierung der für die Förderung heran-
gezogenen EEG-Umlage – aufsehenerregende Einleitung eines die Regelungen des
seinerzeit maßgeblichen EEG 2012 betreffenden Beihilfeverfahrens gegen die
Bundesrepublik Deutschland durch die Europäische Kommission im Jahr 2013. Das
infolge der Annahme der Beihilfeeigenschaft der durch das Gesetz bewirkten Vor-
teile aktivierte Ausnahmeermessen nutzte die Wettbewerbsbehörde zu detaillierten
Gestaltungsvorgaben an den deutschen Gesetzgeber, die über zwei grundlegende
Reformen in die paradigmatische Umgestaltung des EEG-Fördersystems einmün-
deten.

Seit jeher wird die rechtliche Tragfähigkeit mitgliedstaatlicher Maßnahmen zur
Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien maßgeblich unions-
rechtlich geprägt. Am Beispiel der auch auf EU-Ebene vorausgesetzten Förderung

1 Zur Zielarchitektur der Energiewende vgl. BMWi (Hrsg.), Die Energie der Zukunft.
Sechster Monitoring-Bericht zur Energiewende, S. 9 f.

2 Umfasst sind Wasserkraft, Windenergie, solare Strahlungsenergie, Geothermie sowie
Energie aus Biomasse, vgl § 3 Nr. 21 EEG 2017.



der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zeigt sich ein Zielkonflikt zwischen
dem verfolgten Umweltschutzziel und der Verwirklichung des Energiebinnenmarkts
als einer weiteren zentralen Säule europäischer Klimapolitik. Neben dem Problem
der Vereinbarkeit mit dem EU-Beihilferecht stellt außerdem die regelmäßig ver-
wirklichte Begrenzung der Fördermaßnahmen auf die Stromproduktion im Inland
eine unionsrechtliche Problemzone mitgliedstaatlicher Förderpolitik dar, die anhand
der warenverkehrsbezogenen Bestimmungen des AEUV zu erörtern ist.

Die Bedenken an der Unionsrechtskonformität mitgliedstaatlicher Fördermaß-
nahmen sind somit nicht neu, ihre Prüfung bedarf angesichts der besonderen Dy-
namik der Rechtsentwicklung aber stetiger Aktualisierung. Hatte der EuGH in seiner
zum Vorgänger-Gesetz zum EEG ergangenenen sog. PreussenElektra-Entscheidung
die Zweifel an derUnionsrechtskonformität nachhaltig zerstreut, hat die vomGericht
erteilte erstinstanzliche Bestätigung der zunächst vielstimmig bekämpften Auffas-
sung der Kommission zur Beihilfeeigenschaft des EEG 2012 zu einem Umdenken
beigetragen. Gerade als gesichert schien, dass privat finanzierte Fördersysteme re-
gelmäßig dem beihilferechtlichen Kontrollstrahl der Kommission zu unterstellen
sind, hat der EuGH mit seinem überraschenden letztinstanzlichen Urteil vom
28.03.2019 die für den beihilferechtlichen Zugriff der Kommission konstituierende
Staatlichkeit der EEG-Umlage verneint.

Ziel der Bearbeitung ist es, die unionsrechtlichen Steuerungsvorgaben für die
Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und deren Bedeutung für
das Förderregime nach Maßgabe des EEG 2017 auszuloten. Dabei soll das Uni-
onsrecht als rechtlicheDeterminante für die Einführung, aber auch für die Gestaltung
von Ausschreibungen als Instrument zur Förderung der Stromerzeugung aus er-
neuerbaren Energien herausgearbeitet werden. Letzteres betrifft namentlich auch die
bereits skizzierte – und unabhängig von der Wahl des Förderinstruments zu beant-
wortende – Frage nach einer Pflicht zur Öffnung der Förderregelungen für Strom aus
anderen EU-Mitgliedstaaten.

Verständnisbildend soll in § 1 der Bearbeitung zunächst die Förderung der
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien als Regulierungsaufgabe skizziert
werden. Nachdem die Antwort auf die Frage nach dem Warum einer spezifischen
Ökostromförderung aus wirtschaftspolitischer Perspektive erörtert wurde, soll der
Blick außerdem auf das Wie gerichtet werden, indem die hier relevanten Förder-
ansätze zunächst systematisiert und sodann hinsichtlich ihrer Funktionsweise er-
läutert werden. Nach Abschluss dieser grundlegenden Ausführungen ist Gegenstand
von § 2 eine gedrängte Darstellung der Förderhistorie in Deutschland. Das Er-
kenntnisinteresse folgt insbesondere aus dem Umstand, dass der unionsrechtliche
Einfluss auf das EEG 2017 nicht ohne die vorhergehende Entwicklung des in
Deutschland maßgeblichen Rechtsrahmens zur Förderung der Stromerzeugung aus
erneuerbaren Energien erklärt werden kann. Im Übrigen ist das zu vermittelnde
Verständnis der deutschen Förderregelungen Voraussetzung für die Nachvollzieh-
barkeit der ordnungspolitischen Diskussionen um eine Neuausrichtung des Förder-
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systems im Vorfeld der mit paradigmatischen Änderungen verbundenen Reformen
des EEG in den Jahren 2014 und 2017. Diese in Deutschland geführte ordnungs-
politische Diskussion wurde zu erheblichen Teilen unter Verweis auf die Entwick-
lungen in anderen Mitgliedstaaten geführt. Eine besonders aussagekräftige Grund-
lage liefert der in § 3 zu vollziehende Seitenblick auf die bewegte Förderhistorie im
Vereinigten Königreich. Auf dieser Grundlage widmet sich die Arbeit in § 4 der
Darstellung der bereits angesprochenen und kontrovers geführten ökonomischen
Diskussion zu Notwendigkeit und Gestaltung der in der Zwischenzeit vollzogenen
Neuordnung des auf einem Einspeisevergütungssystem basierenden Förderansatzes
nach demEEG 2012. Das Herzstück der Arbeit bildet sodann der imRahmenvon § 5
zu vollziehende Blick auf die unionsrechtlichen Rahmensetzungen für die Förderung
der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und deren Bedeutung für das
EEG 2017. Eine Zusammenfassung der gefundenen Ergebnisse in § 6 rundet die
Arbeit ab.
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